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2125-6-3-1 

Verordnung 
zur Ausführung des 

Fleischhygienegesetzes (AVFIH G) 

Vom 9. Dezember 1990 

Auf Grund von 

- Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Fleischhygienegesetzes (AGFlHG) vom 24. Au­
gust 1990 (GVBl S. 336, BayRS 2125-6-1-1) und 

- § 16 Abs.2 Satz 1 des Fleischhygienegesetzes 
(FlHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 1987 (BGBl I S. 649) in Verbindung 
mit § 1 Abs. 2 erster Spiegelstrich der Zuständig­
keitsverordnung Fleisch (ZustVFl) vom 30. Mai 
1989 (GVBl S. 208, BayRS 2152-6-2-1) 

erläßt das Bayerische Staatsministerium des 1n­
nern-zu § 5 im Einvernehmen mit dem Staatsmini­
sterium der. Finanzen - folgende Verordnung: 

§ 1 

Zuständige Behörden 

(1) Die Kreisverwaltungsbehörde ist zuständige 
Behörde zum Vollzug fleischhygienerechtlicher 
Vorschriften 

1. nach § 6 Abs. 1 Satz 1 FlHG für die Hygieneüber­
wachungin 

a) Zerlegungs-oder Verarbeitungs betrieben, die 
nicht für den innergemeinschaftlichen Han­

. delsverkehr oder für den Export zugelassen 
sind und nicht im eigenen Betrieb schlachten, 

b) Freibankbetrieben und Abgabestellen für 
Freibankfleisch, die nicht im eigene.n Betrieb 
schlachten, 

c) Kühl- und Gefrierhäusern, die nicht für den 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr oder 
für den Export zugelassen sind; 

dies gilt auch für die Überwachung der Beförde­
rung von Fleisch aus diesen Betrieben 

und 

2. soweit riachfolgend nichts arideres bestimmt ist. 

(2) Die Landkreise, die kreisfreien Gemeinden, 
ferner die kreis angehörigen Gemeinden, die bei 1n­
krafttreten des Gesetzes zur Ausführung des 
Fleischhygienegesetzes einen eigenen Schlachthof 
betreiben und seine Benutzung allgemein zur 
Pflicht gemacht haben, sind zuständige Behörde 

1. nach § 6 Abs. 1 Satz 1 FlHG für die 

a) Durchführung der amtlichen Untersuchun­
gen (§ 2 Nr. 1 Buchst. a, bund e der Fleischhy­
giene-Verordnung - FlHV vom 30. Oktober 
1986, BGBl 180. 1678) einschließlich der Aus­
stellung der Genußtauglichkeitsbescheini­
gung (Ar t . 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a erster Spie­
gelstrich AGFlHG), 

b) Überwachung von �F�l�e�i�s�c�~�~�e�n�d�u�n�g�e�n� aus Mit­
gliedstaaten, soweit die Uberwachung nicht 
in einer Einfuhruntersuchungsstelle erfolgt, 

c) Überwachung der Einhaltung der vorge­
schriebenen Mindestanforderungen in den 
Betrieben im Rahmen der FlHV (Hygiene­
überwachung), soweit hierfür nicht die Kreis­
verwaltungsbehörde zuständig ist, 

d) Überwachung der Vorschriften für die Beför­
derung von Fleisch, soweit hierfür nicht die 
Kreisverwaltungsbehörde zuständig ist; § 3 
dieser Verordnung bleibt unberührt, 

2. nach § 3 FlHG für die Befreiung von der 
Schlachttieruntersuchung, 

3. nach § 4 Abs. 1 Nr.15 FlHG für die Übertragung 
von Aufgaben auf den amtlichen Tierarzt, wobei 
§ 2 Abs. 2 dieser Verordnung unberührt bleibt, 
und 

4. nach Art. 2 AGFlHG für die Bildung der Fleisch­
hygienebezirke und deren Übertragung auf ei­
nen amtlichen Tierarzt. 

(3) Das Veterinäramt ist zuständige Behörde 

1. nach Art. 4 Abs. 1 AGFlHG für die Mitwirkung 
bei der Anstellung der amtlichen Tierärzte und 
Fleischkontrolleure, soweit die Anstellungsver­
träge nicht beamtete Tierärzte des Veterinäramts 
betreffen, 

2. nach Art. 4 Abs. 2 AGFlHG für die fachliche Auf­
sicht über die amtlichen Tierärzte, die nicht be­
amtete Tierärzte des Veterinäramts sind. 

(4) Die Regierung ist zuständige Behörde 

1. nach § 21 Satz 1 FlHG für die Zulassung von Be­
trieben, soweit nicht das Staatsministerium des 
1nnern zuständig ist, 

2. nach § 11 FlHV für die Zulassung von Betrieben 
für den innergemeinschaftlichen Handelsver­
kehr, 

3. für die Zulassung der Untersuchungsstellen für 
Rückstandsuntersuchungen und bakteriologi­
sche Fleischuntersuchungen, 

4. nach Art . 4 AGFlHG für die Mitwirkung bei der 
Anstellung amtlicher Tierärzte und für deren 
fachliche Beaufsichtigung, soweit nicht die Vete­
rinärämter zuständig sind, 

5. nach Art . 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 AGFlHG für 
die Verpflichtung der Betreiber privater 
Schlachthöfe, 

6. nach § 4 dieser Verordnung zur Durchführung 
der Fortbildungslehrgänge für die amtlichen 
Tierärzte. 
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(5) Das Staatsministerium des 1nnern ist zustän­
dige Behörde 

1. nach § 16 Abs. 3 FlHG, 
2. nach § 21 Satz 1 FIHG für die Zulassung von Be­

trieben, soweit das Bestimmungsland die Zulas­
sung durch die oberste Landesbehörde fordert. 

(6) Die Meldungen nach § 27 Abs.3 FlHG gibt 
die für die jeweilige Untersuchung zuständige Be­
hörde ab. 

(7) Unberührt bleiben die Vorschriften über den 
Vollzug des Lebensmittelrechts und des Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 
12 . Juli 1986 (GVBI S. 120, BayRS 2120-1-1). 

§ 2 

Amtlicher Tierarzt 

(1) Für jeden amtlichen Tierarzt im Sinn von § 4 
Abs. 1 Nr. 15 FIHG wird mindestens ein Tierarzt als 
S tellvertreter bestellt. 

(2) Amtlicher Tierarzt im Sinn von § 6 Abs. 1 Satz 1 
FlHG ist im Fall des § 1 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verord­
nung jeder beamtete Tierarzt des Veterinäramts. 

§ 3 

Einfuhruntersuchungsstellen 

Einfuhruntersuchungsstellen nach § 16 Abs. 2 
FIHG sind die in der Anlage 1 bezeichneten Stellen 
nach Maßgabe der dort festgelegten Untersu­
chungsbefugnisse. 

§4 

Fortbildung 

1 Die amtlichen Tierärzte nehmen.mindestens alle 
drei Jahre an einem eintägigen Fortbildungslehr­
gang teil. 2DerLehrgang umfaßt mindestens fol­
gende Gebiete: 

1. fleischhygienerechtliche Bestimmungen, 

2. Durchführung der amtlichen Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung einschließlich der wissen­
schaftlichen Grundlagen und 

3. Hygieneüberwachung. 

3Satz 1 gilt nicht für die beamteten Tierärzte der 
Veterinärämter, die amtliche Tierärzte im Sinn von 
§ 2 Abs. 2 sind. 

§ 5 

Kostenpflichtige Tatbestände 

1 Die kostenpflichtigen Tatbestände für Amts­
handlungen im Sinn von § 24 Abs. 1 FIHG ein­
schließlich der hierfür zu erhebenden Gebühren er­
geben sich, soweit staatliche Behörden zuständig 
sind, aus Anlage 2. 2Die Vorschriften des Ersten Ab­
schnitts des Kostengesetzes (BayRS 2013-1-1-F) 
gelten nach Maßgabe des Art. 1 Abs. 2 Nr. 5 Sätze 2 
und 3 AGFIHG entsprechend. 3Die VorschrifteIl der 
Verordnung über die Benutzungsgebühren der Ge­
sundheitsverwaltung (BayRS 2120-8-1) bleiben un-
berührt. / 

§ 6 

Die in dieser Verordnung enthaltenen Verweisun­
gen betreffen die genannten Vorschriften in der je­
weils geltenden Fassung. 

§ 7 

1nkrafttreten; 
Aufheben von Rechtsvorschriften 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. die Zuständigkeitsverordnung zur Verordnung 
über die Durchführung des Fleischbeschaugeset­

. zes vom 7. November 1975 (BayRS 2125-6-3-1); 

2. die Verordnung über die Einfuhruntersuchungs­
stellen vom 1. September 1975 (BayRS 2125-6-4-1), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Ok­
tober 1988 (GVBI S. 330). 

München, den 9. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i b er, Staatsminister 
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Einfuhruntersuchungsstellen 

Lfd. 
Nr. 

Einfuhruntersuchungsstelle 
(jeweils am städtischen Schlachthof 

bzw. dem des Landkreises - Beschauamt) 

1. Stadt Amberg 

2. Stadt Ansbach 

3. Landkreis Ansbach 
- Kühlha us in W örni tz -

4. Stadt Aschaffenburg 

5. Stadt Augsburg 

6. Stadt Bamberg 

7. Stadt Bayreuth 

8. . Landkreis Cham 
-Beschauamt Furth i. Wald-

9. Stadt Coburg 

10. Stadt Erlangen 

11. Stadt Fürth 

12. Stadt Kempten (Allgäu) 
\ 

13. Stadt Kulmbach (Schlachthof) 

14. Stadt Landshut 

15. Stadt Memmingen 

16. LandeshauptstadtMünchen 

17. Stadt Nürnberg 

18. Stadt Pass au 

19. Stadt Regensburg 

20. Landkreis RottaI-Inn 
- Beschauamt Pfarrkirchen-

21. StadtRosenheim 

22. Stadt Schweinfurt 

23. Stadt Selb 

24. 

25 . 

26. 

Stadt Straubing 

Stadt Weiden i. d. OPf. 

Stadt Würzburg 

*) Zeichenerklärung: 
A: frisches Fleisch einschließlich Hauskaninchen 
B: zubereitetes Fleisch jeder Art 
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Anlage! 
(zu § 3) 

Untersuchungsbefugnis 
für*) 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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Anlage 2 
(zu § 5 Satz 1) 

Kostenpflichtige Tatbestände und Gebühren 
im Sinn von § 5 Satz 1 im Rahmen des Fleischhygienerechts DM 

1. Überprüfung eines Schlacht-, Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetriebes zum Zweck der Zu-
lassungnach § 11 FIHV 300,-

2. Zulassung eines Schlacht-, Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetriebes nach § 11 FIHV 

3. Überprüfung eines Kühl- oder Gefrierhauses zum Zweck der Zulassung nach § 11 FIHV 

4. Zulassung eines Kühl- oder Gefrierh'ilUses nach § 11 FIHV 

5. Überprüfung eines Schlacht.." Zerlegungs- oder Verarbei tungsbetriebes nach § 21 FIHG 

6. ;0ulassung eines Schlacht- , Zerlegungs- oder Verarbeitungs betriebes nach § 21 FIHG 

7. Überprüfung eines Kühl- oder Gefrierhauses zum Zweck der Zulassung nach § 21 FIHG 

8. Zulassung eines Kühl- oder Gefrierhauses nach § 21 FIHG 

9. Überprüfung eines Freibankbetriebes zum Zweck der Zulassung nach § 8 FIHV 

10. Zulassung eines Freibankbetriebes nach § 8 FIHV 

11. Überprüfung einer Abgabestelle zum Zweck der Zulassung nach § 8 FIHV 

12. Zulassung einer Abgabestelle nach § 8 FIHV 

13. Überprüfung eines Betriebes zum Zweck der Zulassung nach § 17 Abs. 1 FIHV 

14. Zulassung eines Betriebes nach § 17 Abs. 1 FIHV 

15 . Zulassung einer bakteriologischen Fleischuntersuchungsstelle oder einer 
Rückstandsuntersuchungsstelle 

16. Für die Aufhebung einer Zulassung nach § 21 FIHG, §§ 8, 11 und 17 Abs. 1 
FIHV oder der Zulassung einer bakteriologischen Untersuchungsstelle 
oder Rückstandsuntersuchungsstelle fällt dieselbe Gebühr an wie für die 
jeweilige Zulassung. 

17 . Ist bei kleineren Betrieben der Aufwand für die Überprüfung nach den 
Nummern 1, 3, 5., 7, 9 und 11 erheblich geringer als im Regelfall, so kann die 
Gebühr um bis zu 30 v.H. gemindert werden. 

18. Sind in einer Betriebsstätte mehrere Betriebe untergebracht, von denen 
jeder einzelne einem Zulassungsvorbehalt unterliegt, so kann die Gesamt­
gebühr für die Überprüfung und Zulassung um bis zu 30 v.H. gemindert 
werden. 

19 . Anordnung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 FlHG einschließlich ihrer Aufhebung 
nach § 7 Abs. 1 Satz 2 FIHG 

In Fällen, in denen sich nach der Anordnung auf Grund weiterer Unter­
suchungen in dem Bestand der Verdacht, der zu der Anordnung geführt 
hat, nicht bestätigt, kann von der Kostenerhebung abgesehen werden. 

20 . Untersagungnach § 7 Abs. 2 Satz 1 FIHG 

In Fällen, in denen sich nach der Untersagung auf Grund weiterer Unter­
suchungen in dem BeEtand der Verdacht, der zu der Untersagung geführt 
hat, nicht bestätigt, kann von der Kostenerhebung abgesehen werden. 

21. Zustim!ilungnach § 7 Abs. 2 Satz 2 FIHG 

22. Hygieneüberwachung, Überwachung der Beförderung von Fleisch sowie 
Anordnungen im Rahmen dieser Tätigkeiten 

23 . Überwachung und Anordnungen im Rahmen der Aufsicht gemäß § 2 ° FIH G 
bei nicht zum Genuß für Menschen bestimmtem Fleisch, das in den Gel­
tungsbereich des FIHG verbracht wird 

24. Für Amtshandlungen, die auf besonderen Antrag außerhalb der von der 
zuständigen Behörde festgesetzten Dienstzeit vorgenommen werden, 
erhöht sich die Gebühr um 50 v.H .. 

60 ,-

150,-

60,-

300 ,-

60 ,-

150,-

60,-

300 ,-

60 ,-

100,-

60 ,-

200 ,-

60 ,-

60,-

50,­
bis 
150,-

50,­
bis 
150,-

20,-

20,­
bis 
500,-

40,-
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601-2-F 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der 

Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 11. Dezember 1990 

Auf Grund von § 387 Abs. 2 Sätze 1 und 2, § 409 
Satz 2 der Abgabenordnung, § 17 Abs. 2 Satz 3 des 
Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 30. August 1971 (BGBl I 
S.1426) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. De­
zember 1985 (BGBl I S. 2436), in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Nrn.1 und 2 der Zuständigkeitsübertra­
gungsverordnung Finanzverwaltung vom 26. No­
vember 1985 (GVBl S. 761, BayRS 601-1-F) erläßt 
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Anlage zu § 1 der Verordnung zur Bestimmung 
der Bezirke und Sitze der Finanzämter in Bayern 
und zur Übertragung von Zuständigkeiten (Finanz­
amts-Zuständigkeitsverordnung FAZustV) 
(BayRS 601-2-F), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 24. November 1983 (GVBl S. 1114), wird 
wie folgt geändert: 

1. Abschnitt I wird wie folgt geändert: 

a) Aufgabe 1 mit den Worten "Hypothekenge­
winnabgabe" , "München V" und "Freistaat 
Bayern" wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Aufgaben 2 und 3 werden Auf­
gaben 1 und 2. 

c) Nach Aufgabe 2 wird folgende Aufgabe 3 ein­
gefügt: 

" Lohnsteuerer­
hebung in den 
Fällendes 
§ 38Abs. 1 
Nr. 2EStG 

München I Freistaat 
Bayern" . 

d) In Aufgabe 6 werden die Worte "und Erb­
schaftsteuer" gestrichen. 

e) Nach Aufgabe 6 wird folgende Aufgabe 7 ein­
gefügt: 

"Erbschaft­
steuer 

München 
für Grund­
besitz und 
Verkehr­
steuern 
Zentral­
finanzamt 
Nürnberg 

Hof 

Bezirk der 
Oberfinanz­
direktion 
München 

Regierungs­
bezirke 
Oberpfalz, 
Mittel-und 
Unter­
franken 

Regierungs­
bezirk 
Ober-
franken " . 

f) Die bisherigen Aufgaben 7 bis 10 werden Aufga­
ben 8 bis 11. 

g) Bei Aufgabe 9 erhält Spalte 1 folgende Fassung: 

"Gesonderte Feststellung von Besteuerungs­
grundlagen 

- nach § 5 und nach §§ 7 bis 14 in Verbindung 
mit § 18 Außensteuergesetz 

- nach § 180 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. a AO, sofern die Beteiligung 
nicht zum Betriebsvermögen einer inländi­
schen Personengesellschaft rechnet" . 

2. Abschnitt II wird wie folgt geändert: 

a) Beim Finanzamt Augsburg-Stadt erhält 
Spalte 3 Abs. 5 folgende Fassung: 

"Gesonderte Feststellung von Besteuerungs­
grundlagen 

- nach § 5 und nach §§ 7 bis 14 in Verbindung 
mit § 18 Außensteuergesetz 

- nach § 180 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 
Nr.2 Buchst. a AO, sofern die Beteiligung 
nicht zum Betriebsvermögen einer inländi­
schen Personengesellschaft rechnet". 

b) Beim Finanzamt Eggenfelden wird geändert: 

aal Zu "Bußgeld- und Strafsachen" in Spalte 5 
wird in Spalte 6 das Wort "Passau " durch 
das Wort "Landshut" ersetzt. 

bb) Zu "Steuerfahndung" in Spalte 5 wird in 
Spalte 6 das Wort "Landshut" gestrichen. 

c) Beim Finanzamt Garmisch-Partenkirchen 
wird in Spalte 6 das Wort "München I" durch 
das Wort "Kempten (Allgäu) " ersetzt. 

d) Beim Finanzamt Kempten (Allgäu) wird zu 
Spalte 3 "Steuerfahndung" in Spalte 4 vor 
dem Wort "Kaufbeuren" das Wort "Garmisch­
Partenkirchen " eingefügt und nach dem Wort 
"Memmingen" das Wort "Weilheimi. OB" an­
gefügt. 

e) Beim Finanzamt Landshut wird geändert : 

aal Zu "Bußgeld- und Strafsachen" in Spalte 3 
wird in Spalte 4 nach dem Wort "Dingol­
fing " das Wort "Eggenfelden" eingefügt. 

bb) In Spalte 4 wird das Wort "Mühldorf a . 
Inn" gestrichen. 

f) Beim Finanzamt Mühldorf a . Inn wird in 
Spalte 6 das Wort "Landshut" gestrichen. 

g) Beim Finanzamt München für Körperschaf­
ten wird geändert: 

aal Spalte 3 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

"Gesonderte Feststellung von Besteue­
rungsgrundlagen 

- nach § 5 und nach §§ 7 bis 14 in Verbin­
dung mit § 18 Außensteuergesetz 
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- nach § 180 Abs.5 in Verbindung mit 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO, sofern die Be­
teiligung nicht zum Betriebsvermögen 
einer inländischen Personengesell­
schaft rechnet". 

bb) Zu "Klöster, Orden usw." in Spalte 3 wird 
in Spalte 4 nach dem Wort "Berchtesga­
den" das Wort "Dachau", nach dem Wort 
"Freising" das Wort "Fürstenfeldbruck", 
nach dem Wort "Schrobenhausen" das 
Wort "Starnberg" .und nach dem Wort 
"Weilheim i. OB" das Wort "Wolfratshau­
sen" eingefügt. 

h) Beim Finanzamt München I wird geändert: 
aa) Zu "Bußgeld- und Strafsachen",in Spalte 3 

wird in Spalte 4 das Wort "Wolfratshau­
sen" gestrichen. 

bb) Zu "Steuerfahndung" in Spalte 3 werden 
\ in Spalte 4 die Worte "Garmisch-Parten­

kirchen", "Weilheimi. OB" und "Wolfrats­
hausen" gestrichen. 

ce) In Spalte 3 werden die Worte "Lohn­
steuerangelegenheiten der Arbeitnehmer 
der Film- und Fernsehindustrie" und in 
Spalte 4 hierzu die Worte "München II", 
"München III", "München IV" und 
"München V" gestrichen. 

dd) In Spalte 3 werden die Worte "Lohnsteuer­
erhebung in den Fällen des § 38 Abs.l 
Nr.2 EStG" upd in Spalte 4 hierzu die 
Worte "alle FA des Freistaates Bayern" 
angefügt. 

i) Beim Finanzamt München II werden in Spalte 5 
die Worte "Lohnsteuerangelegenheiten der 
Arbeitnehmer der Film- und Fernsehindu­
strie" und in Spalte 6 hierzu das Wort "Mün­
ehen I" gestrichen. 

j) Beim Finanzamt München III werden in 
Spalte 5 die Worte "Lohnsteuerangelegenhei­
ten der Arbeitnehmer der Film- und Fernseh­
industrie" und in Spalte 6 hierzu das Wort 
"München I" gestrichen. 

k) Beim Finanzamt München IV werden in 
Spalte 5 die Worte "Lohnsteuerangelegenhei­
ten der Arbeitnehmer der Film- und :r<:ernseh­
industrie" und in Spalte 6 hierzu das Wort 
"München I" gestrichen. 

1) Beim Finanzamt München V wird geändert: 
aa) In Spalte 3 wird das Wort "Hypotheken­

gewinnabgabe" u~d in Spalte 4 werden 
die Worte "alle FA des Freistaates Bay-
ern" gestrichen. . 

bb) In Spalte 5 werden die Worte "Lohn­
steuer angelegenheiten der Arbeitnehmer 
der Film- und Fernsehindustrie" und in 
Spalte 6 hierzu das Wort "München I" ge­
strichen. 

m)Beim Finanzamt Passau wird zu Spalte 3 
"Bußgeld- und Strafsachen" in Spalte 4 das 
Wort "Eggenfelden" gestrichen. 

n) Beim Finanzamt Rosenheim wird geändert: 
aa) Zu "Bußgeld- und Strafsachen" in Spalte 3 

wird in Spalte 4 nach dem Wort "Mühl­
dorf a.Inn" das Wort "Wolfratshausen" 
angefügt. 

bb) Zu )3teuerfahndung" in Spalte 3 wird in 
Spalte 4 nach dem Wort "Miesbach" das 
Wort "Mühldorf a.Inn" eingefügt, nach 
dem Wort "Traunstein" das Wor t "Wolf­
ratshausen" angefügt . 

0) Beim :F'inanzamt Weilheim i. OB wird in 
Spalte 6 das Wort "München I" durch das 
Wort "Kempten (Allgäu)" ersetzt. 

p) Beim Finanzamt Wolfratshausen wird in 
Spalte 6 das Wort "München I" durch das 
Wort "Rosenheim" ersetzt. 

3. Abschnitt III wird wie folgt geändert: 

a) Beim Finanzamt Hof werden in Spalte 3 das 
Wort "Erbschaftsteuer" und in Spalte 4 
hierzu die Worte 

"Bamberg 

Bayreuth 

Coburg 

Forchheim 

Kronach 

Kulmbach 

Lichtenfels 

Wunsiedel" 

angefügt. 

b) Beim Finanzamt Nürnberg-Ost werden in 
Spalte 3 die Worte "Erhebung ohne Stun­
dung, Erlaß und Vollstreckung" und in Spalte 4 
das Wort " Nürnb erg-West " eingefügt. 

c) Beim Finanzamt Nürnberg-West wird geän­
dert: 

aa) In Spalte 5 werden nach dem Wort 
"Grundbesitzkatasters" die Worte ,,(ohne 
Bereich der kreisfreien Stadt Schwa­
bach)" eingefügt. 

bb) In Spalte 5 werden die Worte "Erhebung 
ohne Stundung, Erlaß und Vollstrek­
kung" und in Spalte 6 hierzu das Wort 
"Nürnberg-Ost" angefügt . 

d) Beim Zentralfinanzamt Nürnberg wird geän­
dert: 

aa) In Spalte 4 werden nach dem Wort "Nürn­
berg-West" die Worte " (ohne Bereich der 
kreisfreien Stadt Schwabach)" angefügt. 

bb) In Spalte 3 wird in der AUIzählung das 
Wort "Erbschaftsteuer" gestrichen. 

ce) Spalte 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

"Gesonderte Feststellung von Besteue­
rungsgrundlagen 

- nach § 5 und nach §§ 7 bis 14 in Verbin­
dung mit § 18 Außensteuergesetz 

- nach § 180 Abs.5 in Verbindung mit 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO, sofern die Be­
teiligung nicht zum Betriebsvermögen 
einer inländischen Personengesell­
schaft rechnet". 
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dd) In Spalte 3 werden das Wort "Erbschaft­
steuer" und in Spalte 4 hierzu die Worte 

"Arnberg 

Ansbach 

Aschaffenburg 

Bad Kissingen 

Bad Neustadt a. d . Saale 

Cham 

Erlangen 

Fürth 

Gunzenhausen 

Hersbruck 

Hilpoltstein 

Kitzingen 

Löhra. Main 

Neumarkt i. d . OPf. 

Nürnber'g-Nord 

Nürnberg-Ost 

Nürnberg-West 

Obernburg a . Main 

Regensburg 

Schwandorf 

Schweinfurt 

Uffenheim 

Waldsassen 

Weiden i. d. OPf. 

Würzburg 

Zeil a. Main" 

angefügt . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft. 

München, den 11. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Georg von Wa 1 den f eIs , Staatsminister 
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1100-3-1 

Änderung der Geschäftsordnung 
für den Bayerischen Landtag 

Vom 24. Oktober 1990 

§ 6 Abs.1 Satz 1 der Geschäftsordnung für den 
Bayerischen Landtag (GeschO) wird wie folgt geän­
dert : 

"Fraktionen sind Vereinigungen von Abgeordneten 
einer Partei, welche bei der vorausgegangenen 
Landtagswahl mindestens 5 % der Gesamtstim­
menzahl im Land und mindestens 5 Sitze im Baye­
rischen Landtag erhalten hat. " . 

München, den 24. Oktober 1990 

Der Präsident des Bayerischen Landtags 

Dr. Vorndran 

791-3-153-U 

Berichtigung 

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet 
"Lechauwald bei Unterbergen" vom 25. September 
1990 (GVBl S . 466) wird wie folgt berichtigt: 

1. § 2 Abs.1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von ca. 
363 ha und liegt in der Gemeinde Prittriching, 
Gemarkung Prittriching, Lkr. Landsberg 
a. Lech, der Gemeinde. Schmiechen, Gemarkun­
gen Unterbergen und Schmiechen und der Ge­
meinde Merching, Gemarkung Merching, 
Lkr. Aichach-Friedberg. ". 

2. In § 5 Nr.7 wird das Wort "Buchstabe" gestri­
chen. 

München, den 14. November 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Im Auftrag 

B ren n er, Ministerialrat 
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